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1 Einleitung 

Ende 2017 wurde durch den Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) ein 

Arbeitskreis gegründet, der sich mit dem Thema Brandschutz in Abfallwirtschaft, Entsorgung 

und Recycling befasst. Ziel des Arbeitskreises Brandschutz war die Erarbeitung von 

brandschutztechnischen Maßnahmen für Betriebe und Unternehmen aus der Branche 

Abfallwirtschaft, Entsorgung und Recycling (VOEB und VVO 2019; VOEB 2019). 

Ein zentrales Element ist eine Maßnahmenmatrix, in der – basierend auf Brandrisikoklassen 

für Abfälle und Abfallarten – brandschutztechnische Maßnahmen empfohlen werden sollen. 

Dazu wurde vom Lehrstuhl für Abfallverwertungstechnik und Abfallwirtschaft (AVAW) der 

Montanuniversität Leoben ein Entscheidungsbaum entworfen, mit dessen Hilfe Abfälle – 

mittels weniger (im Arbeitskreis definierter) Kriterien – einer Brandrisikoklasse zugeordnet 

werden können. Auf diesen Entscheidungsbaum, die Vorgehensweise, die verwendeten 

Beurteilungskriterien und die Definition der Begrifflichkeiten wird in diesem Leitfaden im 

Detail eingegangen. 

 

 

2 Bewertungskriterien und Entscheidungsbaum zur 

Beurteilung des Brandrisikos 

Bei der Beurteilung des Brandrisikos von Abfällen und Abfallarten gilt es einerseits den 

speziellen Rahmenbedingungen der Abfall-, Entsorgungs- und Recyclingwirtschaft 

Rechnung zu tragen (vgl. Nigl und Pomberger 2018), andererseits relativ klare und dadurch 

einfach anwendbare Bewertungskriterien zu finden. Die drei gewählten Kriterien sind: 

• Brennbarkeit 

• Anteil an sicherheitstechnisch relevanten Stoffen bzw. Bestandteilen 

• erhöhtes Selbstentzündungspotenzial 

Danach wurde ein Entscheidungsbaum erarbeitet, in dem anhand der drei definierten 

Bewertungskriterien eine Brandrisikoklasse für den entsprechenden Abfall abgeleitet wird 

(siehe Abbildung 1). Zuerst wird auf das Kriterium der Brennbarkeit von Abfällen 

eingegangen, nachfolgend auf den Anteil an sicherheitstechnisch relevanten Stoffen bzw. 

Bestandteilen und zuletzt auf das Selbstentzündungspotenzial des Abfalls / der Abfallart. 

Die Brandrisikostufe entspricht der Anzahl an Bewertungskriterien, die im Entscheidungs-

baum mit „Ja“ bewertet wurden. Eine beispielhafte Auflistung von Abfallarten und deren 

Zuordnung zur jeweiligen Brandrisikoklasse ist in Tabelle 2 im Anhang dargestellt. 
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Abbildung 1: Entscheidungsbaum zur Bestimmung der Brandrisikoklasse eines bestimmten Abfalles 

bzw. einer Abfallart. 

 

In Tabelle 1 sind alle theoretisch möglichen Kombinationen der drei Bewertungskriterien 

aufgelistet. Die letzten beiden sind dabei als irrelevant gekennzeichnet, da angenommen 

wird, dass diese rein theoretische Merkmalskombinationen darstellen. Ein Abfall, der als 

„nicht brennbar“ ausgewiesen wurde, sollte logischerweise auch kein erhöhtes 

Selbstentzündungspotenzial aufweisen. 

 

Tabelle 1: Tabellarische Darstellung aller Kombinationen der drei Bewertungskriterien. 

 

Brennbar?

Anteil sicherheits-
technisch relevanter 

Stoffe / Bestandteile?

0

1

Anteil sicherheits-
technisch relevanter 

Stoffe / Bestandteile?

Erhöhtes 
Selbstentzündungs-

potenzial?

1

2

Erhöhtes 
Selbstentzündungs-

potenzial?

2

3
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Im Folgenden wird auf die einzelnen Bewertungskriterien im Detail eingegangen. 

 

2.1 Brennbarkeit 

Brennbarkeit ist im Allgemeinen jene Eigenschaft eines Stoffes bzw. Materials nach der 

Entflammung weiterzubrennen, auch wenn die Zündquelle entfernt wurde (vgl. u.a. Portz 

2015). 

Eine eigene Definition für brennbare Abfälle (etwa im Abfallrecht) gibt es jedoch nicht. Bei 

der Einteilung von Abfällen nach thermodynamischen Eigenschaften (z.B. 

sicherheitstechnische Kenngrößen) wird in der Regel nur auf den Heizwert (Hu) 

zurückgegriffen (u.a. Abfallverbrennungsverordnung), nicht jedoch auf die grundlegende 

Eigenschaft der Brennbarkeit. 

Neben der Brennbarkeit und dem Heizwert gibt es noch weitere Kenngrößen anhand 

welcher Stoffe und Materialien beschrieben und charakterisiert werden können (u.a. BG RCI 

2016). Dies sind beispielsweise (nicht taxativ): 

• Flammpunkt 

• Brennpunkt 

• Zündtemperatur 

• Mindestzündenergie 

• Abbrandgeschwindigkeit 

• Brennzahl (für Stäube) 

• Sauerstoffindex (für Kunststoffe) 

Darüber hinaus gibt es zur Bestimmung des Brandverhaltens von Stoffen und Materialien 

verschiedene Normen (z.B. DIN EN 13501, DIN 4102, ÖNORM A 3800-1). Diese wurden 

jedoch in der Regel für spezielle Anwendungsgebiete (z.B. Bauprodukte, Baustoffe) 

entwickelt, weshalb sie nur bedingt oder gar nicht für Abfälle geeignet sind. Dies gilt 

insbesondere, da Abfälle überwiegend als Stoffgemische und nicht als Reinstoffe vorliegen. 

 

2.1.1 Gefahrenklassen von Stoffen und Waren 

Die Brand- und Explosionsgefährlichkeit von gasförmigen, flüssigen und festen Stoffen und 

Waren wird nach den Gefahrenklassen 1 – 6 beurteilt, die sich nach dem Katalog für die 

Risikobewertung von Stoffen und Waren des CEA (Comité Européen des Assurances) 

richten (Concepta 2018). 

 

Gefahrenklasse 1 

• Feste Stoffe, die äußerst leichtentzündbar sind und äußerst rasch abbrennen. 

Beispiele: Asphaltlack, Schießbaumwolle, feines Aluminiumpulver. 

• Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt unter 21° C. Beispiele: Benzin, Spiritus, Benzol, 

Äther, Aceton. 
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Gefahrenklasse 2 

• Feste Stoffe, die leichtentzündbar sind und rasch abbrennen. Beispiele: Holzwolle, 

künstliche Faserstoffe, Teere, Nitroseide, Holzstaub. 

• Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von 21° bis 55°C. Beispiele: Erdöl, 

Steinkohlenteer, Petroleum, Spirituosen. 

Gefahrenklasse 3 

• Feste Stoffe, die einen höheren Zündpunkt haben als die Stoffe der Gefahrenklasse 

2, aber nach der Zündung brennbar sind. Beispiele: Kunstharze, Rohgummi, grobe 

Hobelspäne, Bitumen. 

• Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von 55° bis 100°C. Beispiele: Heizöl, Anilin, 

rauchende Schwefelsäure. 

Gefahrenklasse 4 

• Feste Stoffe, die schwerentzündbar, jedoch brennbar sind. Beispiele: Leder, Pappe, 

Schafwolle. 

• Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt über 100°C. Beispiele: Härteöle, Rapsöl, 

Glyzerin und schwere Heizöle. 

Gefahrenklasse 5 

• Schwerbrennbare feste Stoffe und Waren sowie nichtbrennbare Stoffe und Waren, 

die durch Brandeinwirkung leicht beschädigt werden können. Beispiele: Bakelit, Glas, 

Geschirr, Harnstoffharz, Kochsalz, Seife. 

Gefahrenklasse 6 

• Inerte Gase im Normalzustand. 

• Nichtbrennbare feste Stoffe und Waren, sowie nichtbrennbare Flüssigkeiten.  

• Sind Gase, Stoffe und Waren abgefüllt oder verpackt in einem Verpackungsgut, das 

einer höheren Gefahrenklasse zuzuordnen ist, so sind diese selbst ebenfalls in die 

höhere Gefahrenklasse des Verpackungsgutes einzuordnen. 

• Als nicht brennbar gelten Stoffe, die nicht zum Brennen gebracht werden können und 

nicht veraschen. Beispiele: Sand, Lehm, Schlacke, natürliche und künstliche Steine, 

Glas, Asbest, Eisen sowie andere Metalle in nicht fein verteilter Form. 

Diese Gefahrenklassen sind zwar für Flüssigkeiten wesentlich stringenter definiert als für 

feste Stoffe, können anhand der gegebenen Beispiele aber auch für feste Abfälle verwendet 

werden. 

 

2.1.2 Zuordnung der Gefahrenklassen nach Brennbarkeit 

Bei der Anwendung des Bewertungskriteriums Brennbarkeit (siehe Abbildung 1) sind nun die 

Gefahrenklassen 1 – 4 als brennbare Abfälle bzw. Abfallarten einzuordnen sowie die 

Gefahrenklassen 5 und 6 als nicht brennbare Abfälle bzw. Abfallarten. 
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2.2 Anteil sicherheitstechnisch relevanter Stoffe bzw. Bestandteile 

Welche Stoffe bzw. Bestandteile von Abfällen als sicherheitstechnisch relevant eingestuft 

werden müssen, ist unter anderem vom Abfallstrom, dessen Behandlungspfad, aber auch 

vom Anteil und den Eigenschaften des entsprechenden Stoffes bzw. Materials abhängig. 

Im Allgemeinen können jedoch folgende Stoffe bzw. Bestandteile als sicherheitsrelevant 

eingestuft werden (nicht taxativ, vgl. u.a. Nigl und Pomberger 2018, Fogelman 2018): 

• Batterien, insbesondere Lithiumbatterien und -akkumulatoren 

• Druckgaspackungen (z.B. Gaskartuschen, Spraydosen, Feuerzeuge) 

• nicht gelöschter Brandkalk 

• phosphinbildende Mittel zur Schädlingsbekämpfung 

• Haushaltschemikalien 

Im Folgenden wird am Beispiel Gerätebatterien gezeigt, weshalb die genaue Definition 

eines Anteils sicherheitstechnisch relevanter Stoffe bzw. Bestandteile nicht trivial ist. 

Letzterer ist abhängig vom betroffenen Abfallstrom und den daraus folgenden Sammel-, 

Transport-, Lager- und Behandlungs- und Aufbereitungsprozessen. 

Laut Untersuchungen der Montanuniversität Leoben (Forschungsprojekt BAT-SAFE) betrug 

der Anteil an Gerätebatterien im österreichischen Restmüll im Jahr 2016 0,05 Massen-% 

(s: ± 0,03 Massen-%), wobei der Anteil von Lithiumbatterien bei lediglich 0,002 Massen-% 

(s: ± 0,004 Massen-%) lag (Nigl 2017). Anders ausgedrückt heißt das, dass die 

durchschnittliche Anzahl pro Tonne Restmüll bei etwa 20 Stück Gerätebatterien (bzw. etwa 

1 Stück Lithiumbatterien) liegt. 

Die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Brandursachenforschung des Projektes 

BAT-SAFE haben gezeigt, dass bereits geringste Anteile an Lithiumbatterien zu 

Brandereignissen führen können. Insbesondere im Restmüll, wo es bereits unmittelbar bei 

der Sammeltätigkeit (in Abfallsammelfahrzeugen mit Presscontainer), aber auch in den 

Aufbereitungsprozessen (in Zerkleinerungsaggregaten) zu starken mechanischen 

Belastungen kommen kann, stellen diese Batterien ein Brandrisiko dar (Nigl und Baldauf 

2019). 

Dahingegen wurde der Anteil an Lithiumbatterien in der gemischten Sammlung für 

Gerätebatterien in der Abfallbehandlungspflichtenverordnung (AbfBPV, BMLFUW 2017) mit 

zehn Massenprozent begrenzt. Ab diesem Wert gelten weiterführende Sicherheits- und 

Brandschutzmaßnahmen gemäß der Verordnung. 

Die zwei genannten Beispiele zeigen das breite Spektrum, das sich bei der Definition des 

Anteils an sicherheitstechnisch relevanten Stoffen bzw. Bestandteilen ergibt. 

 

2.3 Selbstentzündungspotenzial 

Die Selbsterwärmung und die Selbstentzündung von Schüttgütern sind im Wesentlichen 

durch exotherme biologische (v.a. mikrobiologische) Prozesse und exotherme chemisch-

physikalische Prozesse bedingt. Darüber hinaus spielt der Wärmetransport in der Schüttung 

eine wesentliche Rolle. Ist dieser eingeschränkt, etwa durch einen materialbedingten 
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Wärmestau (Kunststoffe sind bspw. in der Regel gute Isolatoren), kann in der Folge die 

Selbstentzündungstemperatur einzelner Abfallstoffe überschritten werden (Moors 2006, 

Pomberger et al. 2006). 

Folgende Parameter sind im Hinblick auf das Selbstentzündungspotenzial von Abfällen 

relevant (nicht taxativ, vgl. u.a. Holzer 2007, Moors 2006): 

• Anteil an organischem Material 

• Anhaftungen und Verschmutzungen 

• spezifische Oberfläche des Materials 

• Umgebungstemperatur (→ Reaktionsgeschwindigkeit) 

• Stoff- und Wärmetransport (diffusiv und konvektiv) 

Zur Selbstentzündung von brennbaren Schüttgütern kann es schon bei relativ niedrigen 

Temperaturen kommen, da langsame Oxidationsreaktionen mit Luftsauerstoff an Partikel-

oberflächen bereits bei Raumtemperatur auftreten und Wärme produzieren (Schoßig et al. 

2010). Moors (2006) demonstrierte in Laborversuchen, dass eine Erwärmung auf 144 °C 

unter Versuchsbedingungen ausreicht, um Kunststoffrecyclingmaterial zur Selbstentzündung 

zu bringen. 

Darüber hinaus gibt es in der Literatur zahlreiche weitere Publikationen, die sich mit der 

Selbstentzündung von Abfällen befassen (u.a. Raupenstrauch 2002, Pomberger et al. 2006, 

Wagner und Bilitewski 2009, Ibrahim et al. 2013). 

 

 

3 Schlussfolgerungen und Fazit 

Die exakte Definition der Begrifflichkeiten (z.B. Bewertungskriterien) für Abfälle und 

Abfallarten gestaltet sich schwierig. Jedoch stellen die in diesem Leitfaden 

zusammengefasste Literatur und die gegebenen Beispiele (siehe Tabelle 2 im Anhang) eine 

nützliche Hilfestellung für die Anwender und Anwenderinnen dar. 

Die in Tabelle 2 aufgelisteten Beispiele sind als Empfehlungen zu betrachten. Sie basieren 

einerseits auf wissenschaftlichen Grundlagen, andererseits aber auch auf den 

Erfahrungswerten der Mitglieder des VOEB-Arbeitskreises Brandschutz. 

Die tatsächliche Einstufung eines individuellen Stoffstroms hinsichtlich seiner 

Brandrisikoklasse sollte jedenfalls unter der Berücksichtigung der Charakteristika des zu 

betrachtenden Stoffstromes basieren. Dabei ist insbesondere zu beachten, dass einerseits 

der Anteil an sicherheitstechnisch relevanten Stoffen bzw. Bestandteilen regional und 

saisonal schwanken kann, und sich andererseits die Zusammensetzung von Stoffströmen 

auch im Laufe der Zeit verändert (vgl. Nigl und Pomberger 2018). 
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5 Anhang 

Tabelle 2: Nicht taxative Auflistung von Abfallgruppen bzw. Abfallarten und beispielhafte Zuordnung 

zur jeweiligen Brandrisikoklasse. 
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